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Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes

Geboren 6. September 1868 in Weinfelden, heimatberechtigt in Bissegg und Frauenfeld. Studierte
Jurisprudenz in Zürich, Leipzig und Berlin. Praktizierte als Anwalt zuerst in Weinfelden, dann
in Frauenfeld, übernahm dann das Präsidium des Bezirkgerichts Frauenfeld. Seit 1905 Grossrat
des Kantons Thurgau und seit 1904 Mitglied des Nationalrates, dessen Präsident er 1918 war.
Am 12. Februar 1920 wurde er von der Bundesversammlung zum Bundesrat ernannt als Nach-
folger des zurückgetretenen Bundesrat Calonder. - Militärischer Grad: Oberst der Infanterie.
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